
Verein Hüter der Gesundheit – Gemeinschaft für aktives, gesundes Leben, ZVR-Zahl: 1672624059, 
Karolinenweg 3, 8051 Graz 

 

Aufnahme für eine Fördermitgliedschaft im Verein: Hüter der 
Gesundheit – Gemeinschaft für aktives, gesundes Leben 
 

Name des Vereins: Hüter der Gesundheit – Gemeinschaft für aktives, gesundes Leben 

ZVR-Zahl: 1672624059         

Präsidentin: Barbara Seeberger                                                    Tel: +49173/9866890 

Vizepräsident: Bernd Seeberger 

Zustelladresse: Karolinenweg 3, 8051 Graz 

E-Mail: kontakt@hueterdergesundheit.at 

Zweck und Ziele des Vereins: Der Verein bezweckt Menschen ein leichteres Leben 
durch aktives Arbeiten in ihrer Gesundheit zu ermöglichen, z.B. durch das Ausgleichen 
von gesundheitlichen Defiziten durch die Einnahme von Vitalstoffen, Ausleiten von Gift 
und Schlackenstoffen nach einer vorangegangenen Empfehlung/Beratung. Das 
Angebot des Vereins soll ein Bewusstsein schaffen für die kognitive 
Leistungssteigerung, Freude an der Bewegung anregen, geistigen Entwicklung und 
positive Ausrichtung fördern, um den inneren Arzt zu aktivieren und das eigene volle 
Potential zu heben. 

 

Für die Aufnahme in den Verein „Hüter der Gesundheit Gemeinschaft für aktives, 
gesundes Leben, nach Bewilligung durch das Präsidium, ist eine einmalige 
Aufnahmegebühr von 69,00 € fällig. Zahlbar auf folgendes Konto:  

Kontoinhaber: Verein Hüter der Gesundheit Gemeinschaft für aktives, gesundes Leben 

IBAN: AT861400086210208757 BIC: BAWAATWW 

Kreditinstitut: BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft. 

Die Mitgliedschaft wird mit dem Zahlungseingang durch den Verein bestätigt. Die 
einmalige Aufnahmegebühr beinhaltet eine individuelle Beratung bezüglich der 
Leistungspakete des Vereins. Falls keine Leistungspakete während des ersten 
Mitgliedsjahres gewählt werden, fällt ein jährlicher Förderbeitrag von 79,00 € für das 
Fortbestehen der Fördermitgliedschaft an.  

Die Leistungspakete und alle weiteren Leistungen des Vereins bestehen und laufen 
getrennt von einer Fördermitgliedschaft. Eine Fördermitgliedschaft ist jederzeit 
schriftlich und ohne Angabe von Gründen möglich. Die Aufnahmegebühr wir nicht 
erstattet. Die Förderin Datenschutzerklärung:  
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Der Antragsteller stimmt der Speicherung und Verarbeitung der angegebenen Personenbezogenen 
Daten aus diesem Fördermitgliedsantrag sowie der Kontaktaufnahme per E-Mail zu Informations- und 
Werbezwecken gegen jederzeitigen Widerruf zu. Ein Widerruf ist jederzeit und formlos mit zukünftiger 
Wirkung an die E-Mail-Adresse: kontakt@hueterdergesundheit.at möglich. Diese Daten werden nicht 
an Dritte weitergegeben. Information über die Verwendung personenbezogener 
Daten/Datenschutzerklärung: Der Verein Hüter der Gesundheit Gemeinschaft für aktives, gesundes 
Leben, Karolinenweg 3, 8051 Graz ist Verantwortlicher für die hier dargelegten 
Datenverarbeitungstätigkeiten. Die Bereitstellung der oben angegebenen, personenbezogenen Daten 
ist zur Erfüllung des Vereinszwecks gemäß Statuen erforderlich. Bei Nichtbereitstellung ist eine 
Mitgliedschaft im Verein nicht mögliche (dies gilt nicht für die Einwilligungen in den Newsletter-Empfang 
und die Anfertigung und Nutzung von Fotos – diese sind freiwillig!). Mit der Unterschrift nimmt der 
Antragssteller zur Kenntnis, dass die hier angegebenen personenbezogenen Daten auf vertraglicher 
Grundlage (Mitgliedschaft) innerhalb des Vereins elektronisch und manuell verarbeitet werden. Die 
Zwecke der Verarbeitung sind: Organsiatiotorische und fachliche Administration und finanzielle 
Abwicklung, Mitgliederverwaltung, Zusendung der Vereinszeitschrift sowie gegebenenfalls die Ablage 
von Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten können, im Vereinsarchiv. Personenbezogene 
Daten finden vom Verein nur für die dargelegten Zwecke Verwendung. Bei Vereinsaustritt werden alle 
Daten – sofern kein Rückstand an Zahlungen seitens des Mitglieds besteht, die Daten auch nicht zur 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen des Vereins benötigt werden 
und keine längere Aufbewahrung der Daten gesetzlich angeordnet ist, spätestens binnen eines Jahres 
ab Austritt gelöscht. Sofern Unterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, Eingang in das 
Vereinsarchiv gefunden haben, bleiben diese bis auf Widerruf bzw. einem Löschungsansuchen 
abgelegt. Die Rechte im Zusammenhang mit datenschutzrechtlichen Vorschriften erstrecken sich auf 
das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und gegeben 
falls Widerspruch in die Verarbeitung. Des Weiteren gilt ein Beschwerderecht bei der 
Datenschuztbehörde. 

 

 

 

 

 

Ort, Datum und Unterschrift 
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